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Fragen der BFB vom 03.05.2011 

 
 
Fragen zum Thema Energiekonzept Stadtwerke 
 

1. Mit mehr Windkraftanlagen stellt sich die Frage, inwiefern WKA auch in Wäldern oder 
LSG genehmigungsfähig werden? 

2. In wie weit sind WKA auf Hofstellen genehmigungsfähig? 
3. In wie fern werden die 41 ehemaligen Wassermühlenstandorte in ein Energiekonzept 

eingebunden, sind diese genehmigungsfähig? 
4. Sind Wasserkraftanlagen auch in Naturschutzgebieten möglich? 
5. Mit vielen Anstrengungen wurden Natur und Landschaft in verschiedensten 

Bereichen reglementiert, wie ist eine Reglementierung von NAWARO Anbauflächen 
möglich? 

6. Mit dem Bau von WKA Und PV Feldern wird vorrangig landwirtschaftliche Fläche in 
Anspruch genommen. In wie fern können PV Anlagen mit als Lärmschutz an Straßen 
(Autobahnen) eingesetzt werden? 

7. Ist es genehmigungsfähig Klein WKA in Rotorbauweise auf Lärmschutzanlagen 
entlang von Autobahnen zu erreichten? 

8. Wie erfolgt eine Stadt-Land-Ausgleich bei der Positionierung von WKA und PV 
Feldern in ländlichen Räumen? 

 
 


